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A. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit Problemen der Struktur straf-
rechtlicher Zurechnung. Dabei meint der Begriff der Zurechnung ganz 
allgemein die mit der Auferlegung von Sanktionen verbundene Zu-
erkennung von Verantwortlichkeit für bestimmte (notwendig negativ 
bewertete) Handlungen oder Ereignisse. Die Unterscheidung zwischen 
"objektiver" und "subjektiver" Zurechnung1 markiert keine Orien-
tierungslinie der Arbeit; wollte man sie gleichwohl zur Einordnung 
der behandelten Probleme heranziehen, so wären diese ganz über-
wiegend als Probleme subjektiver Zurechnung zu klassifizieren. Unter 
der Struktur strafrechtlicher Zurechnung verstehe ich die Gesamtheit 
der Regeln, auf denen die Zurechnung der Tat als strafbar in einem 
konkreten Fall bzw. einer bestimmten Fallgruppe beruht. 

Die damit erfolgte Relativierung der Zurechnungsstruktur auf spezi-
fische Fallkonstellationen macht bereits deutlich, worum es sich im 
folgenden nicht handelt und nicht handeln kann; es geht nicht um die 
Entwicklung einer allgemeinen Theorie strafrechtlicher Zurechnung 
- ein Unternehmen, das an dieser Stelle aus verschiedenen Gründen 
vermessen erschiene. Das hier gesetzte Ziel ist wesentlich bescheidener. 
Es sollen die spezifischen Regeln herausgearbeitet werden, die der 
strafrechtlichen Zurechnung in bestimmten, durch eine besondere Zeit-
struktur der Zurechnungsvoraussetzungen ausgezeichneten Fallgruppen 
zugrundeliegen. Freilich wird sich herausstellen, daß die dabei zutage 
tretenden Zurechnungsstrukturen Konsequenzen für das Verständnis 
strafrechtlicher Zurechnung überhaupt zeitigen; in diesem Sinne ver-
stehen sich die folgenden überlegungen als Vorstudien zu einem Modell 
strafrechtlicher Zurechnung. 

Analysiert werden soll die Struktur der Zurechnung in Fällen, in 
denen die Zurechnung eines tatbestandsmäßigen Erfolgs jedenfalls auch 
an ein Verhalten anknüpft, das der tatbestandsmäßigen Handlung, die 
diesen Erfolg unmittelbar bewirkt, zeitlich voraus liegt. Hierzu rech-
nen einerseits gesetzlich geregelte Fallgruppen wie die der vom Täter 
"verursachten" Notlage in § 35 Abs.1 Satz 2 StGB oder der von ihm 
verschuldeten Provokation bei § 213 StGB, andererseits Konstellationen, 
deren Lösung der Strafrechts dogmatik überlassen bleibt; man denke 

1 Zu der Unterscheidung vgl. Larenz, Hegels Zurechnungslehre und der Be-
griff der objektiven Zurechnung, S. 50 ff., 89 ff. 
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an die Fälle der sog. actio libera in causa, der Notwehrprovokation, des 
vom Täter verschuldeten hochgradigen Affekts oder des sog. "über-
nahmeverschuldens" . 

Diese Fälle, die sich als Fälle eines strafbarkeitsrelevanten Vorver-
haltens oder Vorverschuldens kennzeichnen lassen, bereiten der Straf-
rechtsdogmatik eigentümliche Schwierigkeiten. Eine befriedigende dog-
matische Rekonstruktion des der sog. actio libera in causa zugrunde-
liegenden Zurechnungsprinzips ist bis heute nicht gelungen2, das Pro-
blem der provozierten Notwehrlage gerade in jüngster Zeit wieder 
Gegenstand heftiger Kontroversen3• Ebenso umstritten sind Zulässigkeit 
und Begründung einer Beschränkung der Exkulpation (§ 20 StGB) auf 
den "unverschuldeten" Affekt4, und die relative Ruhe, die hinsichtlich 
der Rechtsfigur des übernahmeverschuldenss herrscht, ist trügerisch; 
sie resultiert eher aus der Randständigkeit dieser Figur als aus ihrer 
dogmatischen Unbedenklichkeit. 

Nur scheinbar von geringerem Gewicht sind die Probleme, die bei 
den gesetzlich geregelten Fallgruppen auftreten. Zwar wird hier die 
Frage nach der zugrundeliegenden Zurechnungsstruktur von der Un-
bezweifelbarkeit der positiv-rechtlichen Regelung überdeckt; sucht man 
indes das diese Regelung tragende Zurechnungsprinzip herauszuarbei-
ten, so stößt man auf strukturell identische Schwierigkeiten. Wie wenig 
die gesetzliche Regelung die Zurechnungsprobleme wirklich zu lösen 
vermag, zeigen die heillosen Verwicklungen, zu denen die Fixierung 
eines bestimmten Zurechnungsmodells in der Bestimmung des Voll-
rauschtatbestands (§ 323 a StGB) führt6• 

Diese Schwierigkeiten resultieren aus den Anforderungen, die durch 
das Prinzip der Koinzidenz von Schuld und Tat (Koinzidenzprinzip) 
bzw. der Gleichzeitigkeit aller Elemente der strafbaren Handlung ("Si-
multaneitätsprinzip")1 an die Zeitstruktur der strafrechtlichen Zu-
rechnungsbedingungen gestellt werden; diese Anforderungen verbieten 
die schlichte "additive" Einbeziehung eines der Straftat zeitlich voraus-
liegenden Faktors. Andererseits lassen sich beide Prinzipien nicht um 
eines gewünschten Ergebnisses willen einfach suspendieren. Man hat 
das Erfordernis der zeitlichen Koinzidenz von Tat und Schuld als eine 
der Säulen des Schuldprinzips bezeichnet8 ; in der Tat liegt es nahe, das 

2 Dazu unten Kap. B I l. 
3 Dazu unten Kap. B 11. 
4 Dazu unten Kap. B V. 
5 Dazu unten Kap. B IU. 
6 Dazu unten Kap. B 12. 
7 Den Begriff verwendet Hruschka, GA 1981, S.248 Fn. 16; vgl. auch ders., 

Die Herbeiführung eines Erfolgs durch einen von zwei Akten bei eindeutigen 
und mehrdeutigen Tatsachenfeststellungen, JuS 1982, 317 ff., Fn.2. 

8 KTÜmpeZmann, ZStW 88 (1976), S. 13: Es handele sich, neben dem intellek-
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Koinzidenzpostulat im Rahmen eines Schuldstrafrechts für unabdingbar 
und die Zeitstruktur der angeführten Bestimmungen demzufolge für 
selbstverständlich zu halten. Der zeitliche Zusammenhang von Schuld 
und Tat ist, jedenfalls soweit es um die Voraussetzung der Schuldfähig-
keit geht, nur ein Moment des funktionalen Zusammenhangs; das setzt 
der Möglichkeit einer "Auflockerung" des "Dogmas" der Koinzidenz 
von Schuld und Tat9 enge Grenzen. Das gilt mutatis mutandis auch für 
die anderen Schuld- und sonstigen Verbrechenselemente. 

Die Strafrechtsdogmatik steht damit vor der Aufgabe, die zeitliche 
Distanz zwischen Vorverhalten und tatbestandsmäßiger Handlung in 
den Fällen des zurechnungsrelevanten Vorverschuldens zu überbrücken. 
Dafür bieten sich verschiedene Wege an. 

Zunächst besteht die Möglichkeit, die Vorhandlung als selbst tat-
bestandsmäßige Handlung zu interpretieren. Die daraus resultierende 
Zurechnungsstruktur soll hier als "Modell der tatbestandsmäßigen Vor-
handlung" oder kurz als "Tatbestandsmodell" bezeichnet werden. Sie 
liegt etwa den Rechtsfiguren der actio libera in causa und der actio 
illicita in causa zugrunde. 

Der zweite Weg führt über die Annahme einer abgeleiteten Pflicht 
oder Norm, die durch die Vorhandlung verletzt wird, und die Zu-
rechnung dieser Norm- bzw. Pflichtverletzung als Verstoß gegen die 
von der tatbestandsmäßigen Handlung verletzte Norm. Hinsichtlich die-
ser Zurechnungsstruktur, die sich in den Fällen der "omissio libera in 
causa" findet10 und die bei der Figur des sog. "Übernahmeverschul-
dens"l1 eine wesentliche Rolle spielt, werde ich von dem "Modell der 
abgeleiteten Pflicht" oder kurz dem "Pflichtmodell" sprechen. 

Dort, wo die Relevanz des Vorverhaltens für die Beurteilung der 
Normverletzung nicht mehr begründet, sondern nur noch erklärt wer-
den muß, weil sie - wie in § 35 Abs. 1 Satz 2 StGB - gesetzlich fest-
geschrieben ist, bietet sich darüber hinaus das "Kompensationsmodell" 
an: Die aus einer bestimmten Situation "an sich" resultierende Schuld-
bzw. Unrechtsminderung wird durch Schuld bzw. Unrecht der Vor-
handlung kompensiert. Auf dieses Modell wird ferner zurückgegriffen, 

tuellen und dem voluntativen Moment, um die "dritte Säule des Schuldprin-
zips". Die Bedeutung des Koinzidenzprinzips wird auch hervorgehoben von 
Arthur Kaufmann, Unrecht und Schuld beim Delikt der Volltrunkenheit, 
S.324; Armin Kaufmann, Normentheorie, S. 166; Horn, GA 1969, S. 290 ff.; 
Androulakis, Unterlassungsdelikte, S. 18. Nach Hruschka hat das Simultanei-
tätsprinzip als "Bedingung der Möglichkeit der Rationalität von Recht ... 
vorrechtlichen Charakter" (a.a.O., Fn.2). 

v Rudolphi, Affekt und Schuld, S. 207. 
10 Dazu unten S. 45 ff. 
11 Dazu unten Kap. BIll. 
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